






 

Hinweis: 

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des 

Landkreises Ludwigslust-Parchim zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind mit 

Schreiben vom 23.03.2021 wie folgt bekanntgegeben worden: 

1. Dem unter §3 der Satzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 

und Investitionsfördermaßnahmen wird die Genehmigung in Höhe von 2.000.000 € 

erteilt. 

2. Gegenüber der Gemeinde wird angeordnet, der Rechtsaufsichtsbehörde bis zum 

31.12.2021 die festgestellten Jahresabschlüsse 2017 und 2018 vorzulegen. 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 und die hierzu ergangenen 

rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Gemäß § 5 Absatz 5 KV M-V sind Verstöße gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der 

KV M-V enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, innerhalb eines Jahres seit 

der öffentlichen Bekanntmachung geltend zu machen. Der Verstoß ist innerhalb der Jahresfrist 

schriftlich unter der Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der 

Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend zu machen. Hiervon abweichend können 

Verletzungen von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften auch nach 

Ablauf eines Jahres seit öffentlicher Bekanntmachung geltend gemacht werden. 

 

 


